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PRÄAMBEL 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 40 
der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Hansestadt Lüne-
burg den Bebauungsplans Nr. 137 „Leuphana Universität“, bestehend aus der Plan-
zeichnung, den textlichen Festsetzungen und der Begründung, beschlossen.  

Lüneburg, den .............................. 

 

 

..................................... ........................................ 
Oberbürgermeister Siegel 
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2.0  Textliche Festsetzungen 
 
2.01 Art der baulichen Nutzung: 

(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 11 BauNVO )    
Sonstiges Sondergebiet 
Zulässig sind eine Universität und ihr dienende öffentliche und 
private Einrichtungen sowie universitätsnahes Kleingewerbe. 

 
2.02 Maß der baulichen Nutzung: 

(§9 Abs.1 Nr.1BauGB)  
Der höchstzulässige Versiegelungsgrad beträgt 80% 

 
2.03 Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 
Festgesetzt sind nur der Hauptzufahrtbereich bis zum Park-
haus im Baufeld 3, der zur Anbindung an die Uelzener Straße 
erforderliche Kreisel sowie die Anbindung des Wohngebietes 
Bockelsberg Ost über den Düvelsbrooker Weg sowie die Flä-
chen vor dem Haupteingang in das Zentralgebäude in der 
Uelzener Straße. 

 
2.04 Grünordnung 

(§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB) 
Vorhandene Einzelbäume mit einem Stammumfang    
von mehr als 90 cm in 1,0 m Höhe sind bei Beseitigung durch 
3 Einzelbäume gleicher Art mit Umfängen von mindestens 30 
cm in 1,0 m Höhe im Plangebiet zu ersetzen. 

 
2.05 Grünordnung 

(§ 1a Abs.3 BauGB) 
Alle sich aus dem Umweltbericht zum Bebauungsplan erge-
benden Ausgleichmaßnahmen werden außerhalb des Plan-
gebietes erfüllt.  
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2.06 Zulässige Nutzungsarten und zulässige Gebäudehöhen in 
den Baufeldern Nr. 1 bis 11 
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 

Bau- Nutzungsart Gebäudehöhe in m 
felder  ü.OKT ü.NN 
BF 1 Zentralgebäude 

(Audimax, Veranstaltungsfläche, For-
schungs- u. Studierenden-Zentrum) 38,0 70,0 

BF 2 Seminargebäude, Ausstellungsfläche 30,0 62,0 
BF 3 Parkhaus und Gästehaus der Universität 21,0 55,0 
BF 4 Studentenwohnheim und Erweiterungs-

gebäude 21,0 56,0 
BF 5 Erweiterungsfläche Bibliothek 21,0 56,0 
BF 6 Sport und Erweiterungsfläche Sporthalle 21,0 56,0 
BF 7 Erweiterungsfläche Lehrgebäude und 

Parken 21,0 56,0 
BF 8 Erweiterungsfläche Lehrgebäude und 

Parken 21,0 55,0 
BF 9 Erweiterungsfläche Lehrgebäude und 

Parken 21,0 54,0 
BF 10 Hörsäle, Lehr -u. Seminar- Gebäude, 

Verwaltung 21,0 56,0 
BF 11 Studentenwohnheime, Kindergarten, 

Verwaltung 21,0 57,0 
 
2.07 Bauliche Nutzung 

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
Die unter 2.06 aufgeführten Nutzungsarten dürfen durch ver-
gleichbare Arten sowohl ergänzt als auch ersetzt werden. 

 
2.08 Immissionsschutz 

(§ 9 Abs.1 Nr.23 BauGB) 
Das im Baufeld 3 geplante Parkhaus darf höchstens 800 Stell-
plätze enthalten. Zu den südlich des Plangebietes befindli-
chen Wohnanlagen sind die Außenwände in geschlossener 
Bauweise auszuführen. Die Verträglichkeit zwischen Parkhaus 
und Wohnanlagen ist durch Gutachten zu belegen. 
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Begründung zur Vorplanung 

1.0 Anlass der Planung 
Mit der Fusion der Fachhochschule Nordost Niedersachsen und der Universität Lüne-
burg und deren Überführung in eine Stiftungsuniversität sind weitreichende Änderun-
gen im universitären Ablauf verbunden. Die Neuausrichtung wird u. a. bestimmt 
durch die Umstellung der Abschlüsse aufgrund des Bologna-Prozesses (Bachelor und 
Master), die Einführung eines neuen Studien- und Universitätsmodells (Leuphana Col-
lege, ...) und die zum Teil angestrebte Konzentration der bisher noch über das Stadt-
gebiet verteilten Fachbereiche auf dem Campus der Universität. Es wird erwartet, 
dass durch diese umfangreiche Neuorganisation und den prognostizierten Anstieg 
der Studierenden zusätzliche Universitätseinrichtungen benötigt werden. 

Die bisher entworfene modellhafte Vorplanung wird im Rahmen zukünftigen Lehr- 
und Forschungstätigkeit an der Universität weiter konkretisiert. Neben einem Audimax 
als Hauptgebäude der Universität sowie einem Gästehaus/Hotel mit Parkhaus sind 
zusätzliche Seminargebäude, Studentenwohnheime, Bibliothekserweiterung und eine 
neue Sporthalle in der mittelfristigen Planung. Weitere Gebäude sind möglich. 

Da die Planungen nicht mit dem Inhalt des rechtskräftigen Bebauungsplanes 101 
„Hochschulen / Scharnhorststraße“ übereinstimmen, werden die Flächen der Univer-
sität durch einen neuen Bebauungsplan überplant. 

2.0 Leitlinie der Planung 
Der Bebauungsplan vermeidet Festsetzungen zeichnerischer oder textlicher Art, die 
den Betrieb der Universität unter Berücksichtigung der sich im Verlauf von Jahren än-
dernden Rahmenbedingungen durch Einflüsse von innen und von außen einschrän-
ken oder behindern würden. Für die bauliche Entwicklung wird ein großzügiger Frei-
raum geschaffen. Dadurch werden kurzfristig zu realisierende Maßnahmen nicht 
durch detaillierte bauliche Festlegungen behindert, die zeitraubende Planänderun-
gen zur Folge hätten. Auf eine Festlegung der baulichen Gestaltung wird bewusst 
verzichtet, da neben den überwiegend formgleichen ehemaligen Kasernengebäu-
den und den gestalterisch hochwertigen bisherigen Ergänzungsbauten weitere qua-
litätvolle neue Gestaltungsformen und Gestaltungselemente ausdrücklich erwünscht 
sind. 

Die Belange von Natur und Landschaft beschränken sich in der üblichen Betrach-
tung auf diejenigen Flächen, die im Ursprungsbebauungsplan von 1994 entweder als 
schützenswert oder als anzulegen festgesetzt waren. Darüber hinausgehende Aus-
gleichsmaßnahmen, bedingt durch den Grad der zulässigen Versiegelung mit nun 80 
% gegenüber bisher 70 %, werden außerhalb des Plangebietes erfüllt. Der vorhande-
ne Altbaumbestand des ehemaligen Kasernengeländes wird nicht zwingend als zu 
erhalten festgesetzt. Der Bestand darf stellenweise bei Konflikten mit neuen Gebäu-
den und Versiegelungen entnommen werden unter angemessenem Ersatz durch 
neue Anpflanzungen in festgelegter Anzahl und Qualität. 
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3.0 Wesentlicher Planinhalt 
3.1 Bauliche Nutzung 
3.1.1 Art der baulichen Nutzung 
Um eine gewisse Grundstruktur sicherzustellen, werden Baufelder definiert. Innerhalb 
der Baufelder wird die Art der Nutzung sowie das Maß der Nutzung durch Angaben 
zulässiger Gebäudehöhen unterschiedlich festgelegt, sofern es aus städtebaulichen 
Rahmenbedingungen heraus notwendig ist. 

Das Baufeld 1 erfasst im Südosten geplante neue Zentralgebäude mit Audimax, Ver-
anstaltungsflächen sowie Forschungs- und Studierendenzentrum mit dem Hauptzu-
gang von der Uelzener Straße her. Größe, Formgebung und Ausgestaltung sollen die 
besondere Funktion dieses Gebäudes unterstreichen, so dass es der Leuphana Uni-
versität eine eigenständige Qualität verleiht und sich in gewissem Ausmaß über den 
Rahmen der vorhandenen Bebauung hinwegsetzt. Aus diesem Grunde wird mit 38 
Metern hier auch eine deutlich größere Höhe zugelassen als in den übrigen Berei-
chen des Bebauungsplanes. Geplant ist die Begrenzung der Höhe von 38 Metern auf 
einen Teilbereich innerhalb des Baufeldes. Eine Beeinträchtigung benachbarter au-
ßeruniversitärer Nutzung ist nicht gegeben, da sich in der Nachbarschaft zum ge-
planten Audimax im Süden ein Gewerbegrundstück befindet und im Osten die Uel-
zener Straße und Waldflächen angrenzen. 

Das nördlich anschließende Baufeld 2 beherbergt neben Seminargebäuden ein Aus-
stellungsgebäude. Auch hier ist geplant, ein architektonisch ausgeprägtes Gebäude 
neu zu errichten. Die Vorplanung sieht ein relativ hohes Gebäude vor, weshalb auch 
hier mit 30,0 Metern die sonst im ehemaligen Kasernengelände üblichen Gebäude-
höhen von 21 Metern überschritten werden. Eine Beeinträchtigung benachbarter 
außeruniversitärer Nutzung ist, wie auch im Baufeld 1, nicht gegeben. 

Im Baufeld 3 sind ein Gästehaus und ein Parkhaus vorgesehen. Beides wird in direkter 
Nachbarschaft zum Zentralgebäude des Audimax benötigt. Das Parkhaus darf ma-
ximal 800 Stellplätze erhalten, um den weitgehend reibungslosen Zu- und Abfluss von 
der bzw. zu der Uelzener Straße gewährleisten zu können. Da sich südlich des Park-
hauses Wohnbebauung anschließt, sind die Außenwände in dieser Richtung schall-
gedämmt und ohne Öffnungen herzustellen. Wegen der Nähe zur Wohnbebauung 
ist die Höhenentwicklung auf 21 Meter beschränkt, wie üblicherweise im Gebäude-
bestand vorhanden. 

Baufeld 4 liegt im westlichen Kernbereich. Hier sind ein Studierendenwohnheim und 
ein Erweiterungsgebäude zulässig. Das südlich anschließende Baufeld 5 erfasst die 
Bibliothek, die in diesem Bereich bei Bedarf erweitert werden kann. 

Das Baufeld 6 erfasst die Freisportanlagen und die Sporthalle. Erweiterungen und 
Neubauten für diesen Zweck sind zulässig. 

Die Baufelder 7, 8 und 9 liegen im Norden an der Scharnhorststraße. Hier sind Erweite-
rungen für Lehrgebäude und für verdichtetes Parken zulässig.  

Das Baufeld 10 erfasst im wesentlichen die zentralen, historischen Kasernengebäude 
sowie den nach der Konversion neu erstellten Hörsaaltrakt. Demgemäß sind Hörsäle, 
Lehr- und Seminargebäude und Verwaltung zulässig. 

Das Baufeld 11 liegt im Westen an der Wichernstraße. Die bestehenden Nutzungen 
durch Studentenwohnheim, Kindergarten und Verwaltung sind auch in Zukunft zuläs-
sig und erweiterbar. 



Hansestadt Lüneburg, Vorentwurf B-Plan Nr. 137 "Leuphana Universität" Seite 8 
 

 
 

Die Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung sind bei der Errichtung aller neuen 
Gebäude zu beachten. 

3.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Höhenvorgaben, den maximal zuläs-
sigen Versiegelungsgrad und die Baugrenzen bestimmt. Die Höhenfestsetzungen der 
Baufelder 3 bis 11 orientieren sich an den Höhen der historischen Kasernengebäude 
mit 21 Metern über Terrain. Im Baufeld 1 wird mit 38 Metern und im Baufeld 2 mit 30,0 
Metern davon abgewichen. 

Der zulässige Versiegelungsgrad beträgt 80 %, im Bebauungsplan 101 waren bisher 
70 % zulässig. Zusammen mit der, wie auch bisher im Bebauungsplan 101, großzügig 
festgelegten Baugrenze, die das gesamte Sondergebiet umschließt, wird die Plazie-
rung der Gebäude sowie deren Bemessung so wenig wie möglich eingeschränkt. 

3.2 Verkehr 
Die innere Erschließung wird im Grundsatz nicht geändert. Der Universitäts-Campus 
soll weitgehend autofrei werden. Dafür sind in den Randbereichen konzentriert aus-
reichend Stellplätze vorgesehen. Nach einer Studie der Universität werden zur Zeit 
maximal etwa 850 Stellplätze benötigt. Ein Arbeitspapier des beauftragten Verkehrs-
planers geht langfristig von einem Stellplatzbedarf von 1500 aus. Neben den vorhan-
denen Stellplatzanlagen an der Scharnhorststraße, die bei Bedarf verdichtet werden 
können, wird ein weiterer Schwerpunkt mit 800 Stellplätzen durch das Parkhaus im 
Baufeld 3 geschaffen. Es ist zu erwarten, dass sich der Ziel- und Quellverkehr in etwa 
gleichmäßig aufteilt in Richtung Stadt über die Soltauer und die Berliner Straße sowie 
in Richtung Ostumgehung über die Uelzener Straße. 

Das Parkhaus wird durch eine neu zu schaffende Anbindung  direkt an die Uelzener 
Straße und damit an das übergeordnete Verkehrsnetz angeschlossen. Die Anbin-
dung wird voraussichtlich als Kreisverkehrsplatz ausgestaltet. Der Düvelsbrocker Weg 
wird ebenfalls an diesen Knoten angeschlossen. 

Die gute Erreichbarkeit der Leuphana Universität mit dem öffentlichen Nahverkehr 
und mit dem Fahrrad wird von der Stadt unterstützt und durch begleitende Maß-
nahmen noch intensiviert. 

3.3 Ver- und Entsorgung 
Alle wesentlichen Anlagen für die Ver- und Entsorgung sind vorhanden. Ob für die 
geplanten baulichen Erweiterungen auch die Ver- und Entsorgungsanlagen erwei-
tert werden müssen, wird im Zuge der konkreten Baugenehmigungsverfahren geprüft 
werden. 

3.4 Grünordnung, Natur und Landschaft 
Eine Durchgrünung des Plangebietes beschränkt sich auf einen Anteil von mindes-
tens 20 % der Sondergebietsfläche. Dieses entspricht einer Fläche von ca. 3,0 ha. 
Dabei werden vorhandene Grünflächen erhalten, soweit es die Neubebauung zu-
lässt. Der bisherige Bebauungsplan 101 setzte zu erhaltenden Baumbestand sowie 
neue Pflanzungen von Gehölzen fest. Für den Bebauungsplan 137 Leuphana Univer-
sität sind keine dementsprechenden zeichnerischen oder textlichen Festsetzungen 
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geplant. Es wird allerdings festgesetzt, dass vorhandene Einzelbäume mit einem 
Stammumfang von mehr als 90 cm in 1,0 m Höhe bei erforderlich werdender Beseiti-
gung durch drei Einzelbäume gleicher Art mit Umfängen von mindestens 30 cm in 1,0 
m Höhe im Plangebiet zu ersetzen sind. 

Im bisherigen Bebauungsplan 101 waren auf einer Fläche von insgesamt 1,0 ha am 
Ost- und Westrand des Universitätsgeländes Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Vor Ort sind diese 
Flächen bisher entweder als Scherrasen ausgeprägt oder aber fremdgenutzt wie z. B. 
als Spielplatz der Kindertagesstätte. Diese Flächen können zukünftig auch baulich 
genutzt werden. Als Ersatz für die Inanspruchnahme der Ausgleichsflächen aus dem 
Bebauungsplan 101 stehen im ausreichenden Umfang Ausgleichsmaßnahmen auf 
den städtischen Flächen an der Ilmenau östlich des Plangebietes zur Verfügung. 

Ebenfalls auf diesen Flächen ausgeglichen werden die Eingriffe durch die zusätzlich 
mögliche Versiegelung von 10 % der Sondergebietsfläche, da die Grundflächenzahl 
für das gesamte Plangebiet von 0,7 auf 0,8 erhöht wird. Bei einer Sondergebietsgröße 
von insgesamt ca. 15,0 ha entspricht dieses einer zusätzlichen Versiegelungsmöglich-
keit von etwa 1,5 ha. Bilanziert man diese Eingriffe nach Städtetag-Modell, ergeben 
sich voraussichtlich maximal 1,5 ha zusätzliche Ausgleichsfläche. 

3.5 Immissionsschutz 
Das im Baufeld 3 geplante Parkhaus wird Schallemissionen zur Folge haben, die auf 
die südlich angrenzende Wohnbebauung einwirken. Insbesondere bei Abendverans-
taltungen kann dies zu Nutzungskonflikten führen. Es wird deshalb festgesetzt, dass 
die der Wohnbebauung zugewandten Außenseiten des Parkhauses schallgedämmt 
und ohne Öffnung zu errichten sind und dass in einem zum Bauantrag noch zu erstel-
lenden Gutachten die Verträglichkeit mit der Wohnbebauung zu belegen ist. 

4.0 Umweltbericht 
Nach Abschluss des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens wird aufgrund der eingegan-
genen Stellungnahmen und der noch zu erstellenden Aussagen der Verkehrsuntersu-
chung die Umweltprüfung durchgeführt. Sie wird sich auch mit den Belangen von 
Natur und Landschaft auseinandersetzen. Im Rahmen des Umweltberichtes erfolgt 
eine Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffe und des erforderlichen Ausgleichs. 

Belange des Artenschutzes werden ebenfalls im Umweltbericht abgearbeitet. Die 
Behörden- und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind aufgefordert, im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung vorliegende Daten und Informationen dazu vorzulegen. 


